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ADN 2011 
Ridder . Holzhäuser 

Aktualisierung 01/2011 

Gemäß 8.2.1.1 d) ADN  muss ein „Abdruck  des ADN mit der beigefüg-

ten Verordnung in der jeweils geltenden Fassung“ an Bord mitgeführt 

werden. 

Die „beigefügte Verordnung“ (Anlage zum Europäischen Übereinkom-

men vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefähr-

lichen Gütern  auf Binnenwasserstraßen (ADN)) ist im Buch ADN 2011 

abgedruckt.  

Die völkerrechtliche Grundlage bildet das Europäische Übereinkommen  

vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährli-

chen Gütern  auf Binnenwasserstraßen (ADN).  

Die gesetzliche Grundlage für die Bunderepublik Deutschland stellt das 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen  vom 26. Mai 2000 über 

die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern  auf Binnen-

wasserstraßen (ADN) (ADN-Gesetz) dar.  

Die genannten Rechtsgrundlagen sind nachfolgend für 

Sie zusammengestellt.

 

 

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen  

Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) vom 26.5.2000 (BGBl. II 2007 S. 1906) S. 2 

 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale  

Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN)  

vom 23.11.2007 (BGBl. II 2007 S. 1906) S. 10 

 

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Europäischen Übereinkommens vom 26. Mai 2000  

über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) 

vom 23.2.2009 (BGBl. II S. 162) S. 11 

 

Erste Verordnung zur Änderung der Anlage zum ADN-Übereinkommen  

(1. ADN-Änderungsverordnung (1. ADNÄndV)) vom 5.6.2009 (BGBl. II S. 534) S. 13 
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Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von  

gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) 
vom 26.5.2000 (BGBl. II 2007 S. 1906) 

Die Vertragsparteien 

in dem Wunsche, gemeinsam einheitliche Prinzipien und Regeln aufzustellen mit dem Ziel: 

a) die Sicherheit der internationalen Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen zu verstärken, 

b) durch Vermeidung von Verschmutzungen, die bei Unfällen und Zwischenfällen bei solchen Beförderungen entste-
hen könnten, wirksam zum Umweltschutz beizutragen und 

c) die Beförderungsabläufe zu erleichtern und den internationalen Handel zu fördern, 

in der Erwägung, dass der beste Weg zur Erreichung dieses Ziels der Abschluss eines Übereinkommens ist, das an die 
Stelle der geänderten „Europäischen Vorschriften für die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 
Binnenwasserstraßen“ in der Anlage der Resolution Nr. 223 des Binnenverkehrsausschusses der Wirtschaftskommissi-
on für Europa tritt, 

haben Folgendes vereinbart: 

Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

1. Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern mit Schif-
fen auf Binnenwasserstraßen. 

2. Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Beförderung von gefährlichen Gütern mit Seeschiffen auf 
Seeschifffahrtsstraßen, die zu den Binnenwasserstraßen gehören. 

3. Dieses Übereinkommen findet weder auf die Beförderung von gefährlichen Gütern mit Kriegsschiffen oder Hilfs-
kriegsschiffen noch auf sonstige einem Staat gehörende oder von diesem betriebene Schiffe Anwendung, solange 
dieser Staat sie ausschließlich zu staatlichen und nicht zu gewerblichen Zwecken einsetzt. Jede Partei hat jedoch 
durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen, die die Aktionen oder die Einsatzfähigkeit der ihr gehörenden oder von 
ihr betriebenen Schiffe dieser Art nicht beeinträchtigen, sicherzustellen, dass deren Einsatz in einer mit diesem 
Übereinkommen verträglichen Weise erfolgt, sofern dies praktisch vertretbar ist. 

 

Artikel 2 

Verordnung in der Anlage des Übereinkommens 

1. Die Verordnung in der Anlage dieses Übereinkommens ist fester Bestandteil dieses Übereinkommens. Jeder Hin-
weis auf dieses Übereinkommen bedeutet gleichzeitig einen Hinweis auf die in der Anlage beigefügte Verordnung. 

2. Die beigefügte Verordnung umfasst: 

 a) Vorschriften über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen; 

 b) Vorschriften und Verfahren für Untersuchungen, Ausstellung der Zulassungszeugnisse, Anerkennung der Klassi-
fikationsgesellschaften, Abweichungen, Ausnahmegenehmigungen, Kontrollen, Ausbildung und Prüfungen von 
Sachkundigen; 

 c) Allgemeine Übergangsbestimmungen; 

 d) Zusätzliche Übergangsbestimmungen, die auf besonderen Binnenwasserstraßen gelten. 

 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Anwendung dieses Übereinkommens bedeutet: 

a) „Schiff“ ein Binnenschiff oder ein Seeschiff; 

b) „gefährliche Güter“ die Stoffe und Gegenstände, deren internationale Beförderung nach der beigefügten Verord-
nung verboten oder nur unter gewissen Auflagen gestattet ist; 
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c) „internationale Beförderung von gefährlichen Gütern“ jede Beförderung von gefährlichen Gütern mit Schiffen auf 
Binnenwasserstraßen auf dem Gebiet von mindestens zwei Vertragsparteien; 

d) „Binnenwasserstraßen“ alle schiffbaren Binnengewässer, einschließlich der Seeschifffahrtsstraßen auf dem Gebiet 
einer Vertragspartei, die nach dem innerstaatlichen Recht für die Befahrung mit Schiffen zugelassen sind; 

e) „Seeschifffahrtsstraßen“ die Binnenwasserstraßen, die mit dem Meer verbunden sind, im Wesentlichen dem Ver-
kehr mit Seeschiffen dienen und durch das innerstaatliche Recht als solche bestimmt sind; 

f) „anerkannte Klassifikationsgesellschaft“ eine Klassifikationsgesellschaft, die den Kriterien der beigefügten Verord-
nung entspricht und von der zuständigen Behörde der Vertragspartei, in der das Zulassungszeugnis erteilt wird, 
gemäß dieser Verordnung anerkannt worden ist; 

g) „zuständige Behörde“ eine in jeder Vertragspartei oder für jeden einzelnen Fall in Verbindung mit den Vorschriften 
dieses Übereinkommens als solche bezeichnete oder anerkannte Behörde oder Stelle; 

h) „Untersuchungsstelle“ eine von der Vertragspartei benannte oder anerkannte Stelle zur Untersuchung der Schiffe 
gemäß den Verfahren der beigefügten Verordnung. 

 

Kapitel II 

Bestimmungen technischer Art 

Artikel 4 

Beförderungsverbote, Beförderungsbedingungen, Kontrollen 

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 7 und 8 dürfen gefährliche Güter, deren Beförderung nach der beige-
fügten Verordnung ausgeschlossen ist, nicht Gegenstand einer internationalen Beförderung sein. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 6 ist die internationale Beförderung der übrigen gefährlichen Güter 
gestattet, wenn die Bedingungen der beigefügten Verordnung erfüllt sind. 

3. Die Einhaltung der Beförderungsverbote und Bedingungen nach Absatz 1 und 2 ist von den Vertragsparteien ge-
mäß den Bestimmungen der beigefügten Verordnung zu überprüfen. 

 

Artikel 5 

Befreiungen 

Dieses Übereinkommen findet insoweit keine Anwendung auf die Beförderung von gefährlichen Gütern, als deren 
Freistellung in der beigefügten Verordnung vorgesehen ist. Befreiungen können nur vorgesehen werden, wenn auf-
grund der Menge der freigestellten Güter oder der Art der freigestellten Beförderungen oder der Verpackung die 
Sicherheit der Beförderung gewährleistet ist. 

 

Artikel 6 

Rechte der Staaten 

Jede Vertragspartei behält das Recht, den Eingang von gefährlichen Gütern in ihr Hoheitsgebiet aus Gründen, die nicht 
die Sicherheit während der Fahrt betreffen, zu regeln oder zu verbieten. 

 

Artikel 7 

Sonderregelungen, Ausnahmegenehmigungen 

1. Die Vertragsparteien behalten das Recht, für eine in der beigefügten Verordnung festgelegte befristete Dauer und 
sofern sich daraus keine Beeinträchtigung der Sicherheit ergibt, durch zweiseitige oder mehrseitige Sonderab-
kommen zu vereinbaren, 

 a) dass die gefährlichen Güter, deren internationale Beförderung nach diesem Übereinkommen untersagt ist, 
unter gewissen Voraussetzungen Gegenstand internationaler Beförderungen auf ihren Binnenwasserstraßen 
sein können oder 

 b) dass die gefährlichen Güter, deren internationale Beförderung nach diesem Übereinkommen nur unter gewis-
sen Voraussetzungen zulässig ist, auf ihren Binnenwasserstraßen unter anderen Bedingungen als denjenigen, 
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die nach der beigefügten Verordnung vorgesehen sind, alternativ Gegenstand internationaler Beförderungen 
sein können. 

 Die in diesem Absatz genannten zweiseitigen oder mehrseitigen Sonderabkommen werden dem Exekutivsekretär 
der Wirtschaftskommission für Europa unverzüglich bekannt gegeben, der sie den Vertragsparteien, die Nichtun-
terzeichner dieser Abkommen sind, übermittelt. 

2. Jede Vertragspartei behält das Recht, unter Beachtung der in der beigefügten Verordnung aufgeführten Verfahren 
über die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen für die internationale Beförderung 
von gefährlichen Gütern in Tankschiffen zu erteilen, deren Beförderung in Tankschiffen nach den Beförderungs-
vorschriften der beigefügten Verordnung nicht gestattet ist. 

3. Die Vertragsparteien behalten das Recht, in folgenden Fällen die internationale Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf einem Schiff zuzulassen, das den Anforderungen der beigefügten Verordnung nicht entspricht, sofern 
das in der beigefügten Verordnung festgelegte Verfahren beachtet wird: 

 a) die Verwendung auf einem Schiff von anderen Werkstoffen, Einrichtungen oder Ausrüstungen oder die An-
wendung von bestimmten baulichen Maßnahmen oder von bestimmten anderen Anordnungen als denjenigen, 
die nach der beigefügten Verordnung vorgeschrieben sind; 

 b) ein Schiff mit technischen Neuerungen, die von den Bestimmungen der beigefügten Verordnung abweichen. 

 

Artikel 8 

Übergangsbestimmungen 

1. Die Zulassungszeugnisse und andere Urkunden, die gemäß den bis zum Zeitpunkt der Anwendung der beigefügten 
Verordnung gemäß Artikel 11 Absatz 1 gültigen Vorschriften der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter auf dem Rhein (ADNR), der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Donau (ADN-D) 
oder innerstaatlicher Verordnungen, welche die europäischen Vorschriften für die Beförderung von gefährlichen 
Gütern auf Binnenwasserstraßen in der Fassung der Anlage der Resolution Nr. 223 des Binnenverkehrsausschusses 
der Wirtschaftskommission für Europa oder in ihrer geänderten Fassung übernehmen, erteilt wurden, behalten ih-
re Gültigkeit gemäß der bis zum Zeitpunkt dieser Anwendung gültigen Rechtslage, insbesondere in Bezug auf ihre 
Anerkennung durch andere Vertragsparteien, bis zu ihrem Ablaufdatum. Darüber hinaus bleiben diese Zeugnisse 
für ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Anwendung der beigefügten Verordnung gültig, wenn sie in dieser Zeit ablaufen. 
Die Gültigkeitsdauer darf jedoch in keinem Fall fünf Jahre nach dem Zeitpunkt der Anwendung der beigefügten 
Verordnung überschreiten. 

2. Schiffe, die im Zeitpunkt der Anwendung der beigefügten Verordnung gemäß Artikel 11 Absatz 1 im Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei zur Beförderung von gefährlichen Gütern zugelassen sind und die Vorschriften der beigefüg-
ten Verordnung gegebenenfalls unter Inanspruchnahme ihrer allgemeinen Übergangsbestimmungen erfüllen, 
können ein ADN-Zulassungszeugnis gemäß dem Verfahren der beigefügten Verordnung erhalten. 

3. Für Schiffe gemäß Absatz 2, die ausschließlich zu Beförderungen auf Binnenwasserstraßen bestimmt sind, die vor 
dem Zeitpunkt der Anwendung der beigefügten Verordnung gemäß Artikel 11 Absatz 1 nicht dem ADNR durch in-
nerstaatliches Recht unterlagen, können zusätzlich zu den allgemeinen Übergangsbestimmungen die zusätzlichen 
Übergangsbestimmungen, die auf besonderen Binnenwasserstraßen gelten, in Anspruch genommen werden. Die-
se Schiffe erhalten ein ADN-Zulassungszeugnis, das auf alle vorgenannten Binnenwasserstraßen oder Teile davon 
beschränkt ist. 

4. Bei Einführung neuer Bestimmungen in die beigefügte Verordnung können die Vertragsparteien neue allgemeine 
Übergangsbestimmungen vorsehen. Diese Übergangsbestimmungen enthalten die Angabe, für welche Schiffe und 
für welchen Zeitraum sie gelten. 

 

Artikel 9 

Anwendbarkeit anderer Verordnungen 

Beförderungen, die von diesem Übereinkommen erfasst werden, unterliegen auch künftig den örtlichen, regionalen 
oder internationalen Vorschriften, die generell für Güterbeförderungen auf Binnenwasserstraßen gelten. 
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Kapitel III 

Schlussbestimmungen 

Artikel 10 

Vertragsparteien 

1. Die Mitgliedstaaten der Wirtschaftskommission für Europa, auf deren Gebiet sich Binnenwasserstraßen ohne Küs-
tenstrecken befinden, die Bestandteil des Binnenschifffahrtsnetzes von internationaler Bedeutung sind, wie es im 
Europäischen Übereinkommen über die Hauptbinnenwasserstraßen von internationaler Bedeutung (AGN) defi-
niert wird, können Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden: 

 a) durch dessen endgültige Unterzeichnung; 

 b) durch Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde, nachdem sie es unter dem 
Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet haben; 

 c) durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde. 

2. Das Übereinkommen liegt bis zum 31. Mai 2001 im Büro des Exekutivsekretärs der Wirtschaftskommission für 
Europa in Genf zur Unterzeichnung auf. Danach ist es für den Beitritt offen. 

3. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

1. Dieses Übereinkommen tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Zahl der in Artikel 10 Absatz 1 
genannten Staaten, die es endgültig unterzeichnet oder ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunden hinterlegt haben, sieben erreicht hat. 

 Die beigefügte Verordnung, mit Ausnahme der Bestimmungen über die Zulassung der Klassifikationsgesellschaf-
ten, kommt jedoch erst zwölf Monate nach Inkrafttreten des Übereinkommens zur Anwendung. 

2. Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen endgültig unterzeichnet oder es ratifiziert, annimmt, genehmigt oder 
ihm beitritt, nachdem sieben der in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten es endgültig unterzeichnet oder ihre Ra-
tifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben, tritt dieses Übereinkommen einen 
Monat nach endgültiger Unterzeichnung oder Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

 Die beigefügte Verordnung ist zum gleichen Zeitpunkt anzuwenden. Falls die in Absatz 1 genannte Frist für die 
Anwendung der beigefügten Verordnung noch nicht abgelaufen ist, gilt der nach Absatz 1 festgelegte Zeitpunkt ih-
rer Anwendung. 

 

Artikel 12 

Kündigung 

1. Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen kündigen. 

2. Die Kündigung wird zwölf Monate nach dem Zeitpunkt wirksam, in dem die schriftliche Notifikation beim General-
sekretär eingegangen ist. 

 

Artikel 13 

Erlöschen 

1. Fällt nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens die Anzahl der Vertragsparteien während eines Zeitraums von 
zwölf Monaten in Folge auf unter fünf, wird dieses Übereinkommen nach Ablauf dieses zwölfmonatigen Zeitraums 
unwirksam. 

2. Für den Fall, dass ein weltweites Übereinkommen zur Regelung der multimodalen Gefahrgutbeförderung ge-
schlossen werden sollte, werden alle Bestimmungen dieses Übereinkommens mit Ausnahme derjenigen, die aus-
schließlich die Binnenschifffahrt, den Bau und die Ausrüstung der Schiffe, die Massengutbeförderungen oder Be-
förderungen mit Tankschiffen betreffen, die mit einer der Bestimmungen dieses weltweiten Übereinkommens im 
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Widerspruch stehen, in den Beziehungen zwischen den Parteien dieses Übereinkommens, die Parteien des welt-
weiten Übereinkommens geworden sind, am Tag des Inkrafttretens dieses weltweiten Übereinkommens automa-
tisch aufgehoben und ipso facto durch die entsprechenden Bestimmungen des weltweiten Übereinkommens er-
setzt. 

 

Artikel 14 

Erklärungen 

1. Jeder Staat kann bei endgültiger Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder bei Hinterlegung seiner Ratifikati-
ons-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch schriftliche Notifi-
kation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen erklären, dass dieses Übereinkommen für alle oder für ei-
nen Teil der Gebiete gelten soll, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Das Übereinkommen wird für 
das oder die in der Notifikation genannten Gebiete einen Monat nach Eingang dieser Notifikation beim General-
sekretär wirksam. 

2. Jeder Staat, der nach Absatz 1 erklärt hat, dass dieses Übereinkommen auf ein Gebiet Anwendung findet, dessen 
internationale Beziehungen er wahrnimmt, kann das Übereinkommen in Bezug auf dieses Gebiet nach Artikel 12 
kündigen. 

3. a) Außerdem kann jeder Staat bei endgültiger Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder bei Hinterlegung 
seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen erklären, dass dieses Überein-
kommen für bestimmte Binnenwasserstraßen in seinem Gebiet nicht gelten soll, vorausgesetzt, diese Wasser-
straßen sind nicht Bestandteil des Binnenschifffahrtsstraßennetzes von internationaler Bedeutung, wie es im 
AGN definiert wird. Wird eine solche Erklärung abgegeben, nachdem der Staat das Übereinkommen endgültig 
unterzeichnet oder seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt hat, dann 
wird das Übereinkommen einen Monat nach Eingang dieser Notifikation beim Generalsekretär auf den ge-
nannten Binnenwasserstraßen unwirksam. 

 b) Jedoch kann jeder Staat, auf dessen Gebiet sich Binnenwasserstraßen befinden, die unter das AGN fallen, aber 
zum Zeitpunkt der Annahme dieses Übereinkommens einem völkerrechtlich verbindlichen Regime über die Be-
förderung von gefährlichen Gütern unterliegen, erklären, dass die Geltung des Übereinkommens auf diesen 
Binnenwasserstraßen davon abhängig ist, dass die nach dem Statut dieses Regimes vorgeschriebenen Verfah-
rensregeln eingehalten werden. Eine solche Erklärung ist während der endgültigen Unterzeichnung des 
Übereinkommens oder Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ab-
zugeben. 

4. Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 3a) oder 3b) abgegeben hat, kann zu jedem späteren Zeitpunkt durch 
schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen erklären, dass dieses Übereinkommen 
ganz oder teilweise auf den in der nach Absatz 3a) oder 3b) abgegebenen Erklärung genannten Binnenwasserstra-
ßen gilt. Das Übereinkommen wird für die in der Notifikation genannten Binnenwasserstraßen einen Monat nach 
Eingang dieser Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 

 

Artikel 15 

Streitigkeiten 

1. Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Überein-
kommens werden nach Möglichkeit im Wege von Verhandlungen zwischen den streitenden Parteien beigelegt. 

2. Streitigkeiten, die nicht durch direkte Verhandlungen beigelegt werden, können von den streitenden Vertragspar-
teien vor den Verwaltungsausschuss gebracht werden, der sie prüft und Empfehlungen für deren Beilegung aus-
spricht. 

3. Streitigkeiten, die nicht nach Absatz 1 oder 2 beigelegt werden, werden einem Schiedsgericht vorgetragen, wenn 
eine der streitenden Vertragsparteien dies beantragt, und infolgedessen an einen oder mehrere von den streiten-
den Parteien gemeinsam ausgewählte Schiedsrichter verwiesen. Gelingt es den streitenden Parteien innerhalb von 
drei Monaten nach dem Schiedsgerichtsantrag nicht, sich auf einen oder mehrere Schiedsrichter zu einigen, kann 
eine dieser Parteien den Generalsekretär der Vereinten Nationen ersuchen, einen einzigen Schiedsrichter zu be-
zeichnen, an den die Streitigkeiten dann zur Entscheidung verwiesen werden. 

4. Der Schiedsspruch des oder der gemäß Absatz 3 bezeichneten Schiedsrichter ist für die streitenden Vertragspar-
teien verbindlich. 



ADN 2011 ADN-Übereinkommen 

 01/2011 

 

 

       www.ecomed-sicherheit.de         1/2011 7 

Artikel 16 

Vorbehalte 

1. Jeder Staat kann bei endgültiger Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder bei Hinterlegung seiner Ratifikati-
ons-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, dass er Artikel 15 nicht als für ihn verbindlich be-
trachtet. Für die übrigen Vertragsparteien ist Artikel 15 gegenüber einer Vertragspartei, die einen solchen Vorbe-
halt eingelegt hat, nicht verbindlich. 

2. Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 eingelegt hat, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch 
schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen aufheben. 

3. Andere als nach diesem Übereinkommen vorgesehene Vorbehalte sind nicht zulässig. 

 

Artikel 17 

Verwaltungsausschuss 

1. Es wird ein Verwaltungsausschuss eingesetzt, der die Umsetzung dieses Übereinkommens prüft, alle dazu vorge-
schlagenen Änderungen untersucht und Maßnahmen für eine einheitliche Auslegung und Anwendung des genann-
ten Übereinkommens erörtert. 

2. Die Vertragsparteien sind Mitglieder des Verwaltungsausschusses. Der Verwaltungsausschuss kann beschließen, 
dass die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten, die keine Vertragsparteien sind, andere Mitgliedstaaten der 
Wirtschaftskommission für Europa oder der Vereinten Nationen oder Vertreter internationaler zwischenstaatlicher 
oder nichtstaatlicher Organisationen bei der Behandlung sie interessierender Fragen als Beobachter an seinen Sit-
zungen teilnehmen können. 

3. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Generalsekretär der Zentralkommission für die Rheinschiff-
fahrt leisten Sekretariatsdienste für den Verwaltungsausschuss. 

4. Der Verwaltungsausschuss führt auf der ersten Sitzung in einem Jahr die Wahl seines (seiner) Vorsitzenden und 
seines (seiner) Stellvertretenden Vorsitzenden durch. 

5. Der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa beruft alljährlich oder in anderen vom Ausschuss 
beschlossenen Zeitabständen sowie auf Antrag von mindestens fünf Vertragsparteien den Verwaltungsausschuss 
ein. 

6. Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vertragsparteien anwesend ist. 

7. Vorschläge werden zur Abstimmung vorgelegt. Jede bei der Sitzung vertretene Vertragspartei verfügt über eine 
Stimme. Dabei gelten folgende Regeln: 

 a) Änderungsvorschläge zu diesem Übereinkommen und Beschlüsse hierzu werden gemäß den Bestimmungen 
des Artikels 19 Absatz 2 angenommen; 

 b) Änderungsvorschläge zu der beigefügten Verordnung und Beschlüsse hierzu werden gemäß den Bestimmun-
gen des Artikels 20 Absatz 4 angenommen; 

 c) Vorschläge für Empfehlungen zur Anerkennung der Klassifikationsgesellschaften oder für die Rücknahme sol-
cher Empfehlungen und Beschlüsse hierzu werden nach dem Verfahren des Artikels 20 Absatz 4 angenommen; 

 d) alle anderen als die in den Buchstaben a) bis c) genannten Vorschläge oder Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden und abstimmenden Mitglieder des Ausschusses angenommen. 

8. Der Verwaltungsausschuss kann Arbeitsgruppen einsetzen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich 
hält. 

9. Bei Fehlen einschlägiger Bestimmungen in diesem Übereinkommen kommt die Geschäftsordnung der Wirtschafts-
kommission für Europa zur Anwendung, es sei denn, der Verwaltungsausschuss beschließt etwas anderes. 

 

Artikel 18 

Sicherheitsausschuss 

Es wird ein Sicherheitsausschuss eingesetzt, der mit der Prüfung aller Änderungsvorschläge zu der beigefügten Ver-
ordnung beauftragt wird, insbesondere derjenigen, die die Sicherheit der Schifffahrt, den Bau, die Ausrüstung und die 
Besatzungen der Schiffe betreffen. Dieser Ausschuss arbeitet im Rahmen der Tätigkeit der Organe der Wirtschafts-
kommission für Europa, der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und der Donaukommission, die zuständig für 
den Bereich der Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen sind. 
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Artikel 19 

Verfahren zur Änderung dieses Übereinkommens ausschließlich seiner beigefügten Verordnung 

1. Dieses Übereinkommen, ausschließlich seiner beigefügten Verordnung, kann auf Vorschlag einer Vertragspartei 
nach dem in diesem Artikel vorgesehenen Verfahren geändert werden. 

2. Jede vorgeschlagene Änderung dieses Übereinkommens, ausschließlich seiner beigefügten Verordnung, wird vom 
Verwaltungsausschuss geprüft. Derartige Änderungen, die auf der Sitzung des Verwaltungsausschusses geprüft 
oder ausgearbeitet und vom Verwaltungsausschuss mit der Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden und abstim-
menden Mitglieder angenommen werden, werden den Vertragsparteien vom Generalsekretär der Vereinten Nati-
onen zur Annahme vorgelegt. 

3. Jede Änderung, die gemäß Absatz 2 zur Annahme vorgelegt wird, tritt für alle Vertragsparteien sechs Monate nach 
Ablauf einer vierundzwanzigmonatigen Frist nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Vorlage erfolgt ist, wenn 
während dieser Frist beim Generalsekretär der Vereinten Nationen kein schriftlicher Einspruch gegen die entspre-
chende Änderung durch eine Vertragspartei eingelegt worden ist. 

 

Artikel 20 

Verfahren zur Änderung der beigefügten Verordnung 

1. Die beigefügte Verordnung kann auf Vorschlag einer Vertragspartei geändert werden. 

 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen kann ebenfalls Änderungen vorschlagen, die zum Ziel haben, die 
beigefügte Verordnung mit den übrigen internationalen Übereinkommen über die Beförderung von gefährlichen 
Gütern oder den UN-Empfehlungen für die Beförderung von gefährlichen Gütern in Einklang zu bringen, sowie Än-
derungen, die von einem für die Gefahrgutbeförderung zuständigen Hilfsorgan der Wirtschaftskommission für Eu-
ropa vorgeschlagen wurden. 

2. Jede vorgeschlagene Änderung der beigefügten Verordnung wird grundsätzlich dem Sicherheitsausschuss unter-
breitet, der die von ihm angenommenen provisorischen Änderungen an den Verwaltungsausschuss weiterleitet. 

3. Auf ausdrücklichen Wunsch einer Vertragspartei oder wenn das Sekretariat dies für sinnvoll erachtet, können 
Änderungen auch direkt dem Verwaltungsausschuss vorgeschlagen werden. Solche Vorschläge werden auf einer 
ersten Sitzung des Ausschusses und, wenn sie für annehmbar erachtet werden, auf der folgenden Sitzung des Aus-
schusses gleichzeitig mit etwaigen anderen hiermit zusammenhängenden Vorschlägen erneut erörtert werden, es 
sei denn, der Ausschuss beschließt etwas anderes. 

4. Entscheidungen über dem Verwaltungsausschuss nach den Absätzen 2 und 3 vorgelegte provisorische Änderungen 
und Änderungsvorschläge werden mit der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder getroffen. Je-
doch gilt ein Änderungsentwurf als nicht angenommen, wenn unmittelbar nach der Abstimmung fünf anwesende 
Mitglieder Einspruch gegen diese Änderung einlegen. Die angenommenen Änderungen werden den Vertragspar-
teien vom Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Annahme vorgelegt. 

5. Jeder Änderungsentwurf zu der beigefügten Verordnung, der zur Annahme gemäß Absatz 4 vorgelegt worden ist, 
gilt als angenommen, es sei denn, mindestens ein Drittel der Vertragsparteien oder, falls diese Zahl geringer ist, 
fünf Vertragsparteien haben dem Generalsekretär der Vereinten Nationen innerhalb von drei Monaten ab dem 
Datum, an dem der Generalsekretär den Änderungsentwurf vorgelegt hat, schriftlich notifiziert, dass sie Einspruch 
gegen die vorgeschlagene Änderung einlegen. Gilt die Änderung als angenommen, tritt sie für alle Vertragspartei-
en nach einer neuen Frist von drei Monaten in Kraft, ausgenommen in folgenden Fällen: 

 a) Falls vergleichbare Änderungen an anderen internationalen Übereinkommen über die Beförderung von gefähr-
lichen Gütern bereits in Kraft getreten sind oder zu einem anderen Zeitpunkt in Kraft treten werden, kann der 
Generalsekretär auf schriftlichen Antrag des Exekutivsekretärs der Wirtschaftskommission für Europa be-
schließen, dass die Änderung nach einer Frist in Kraft tritt, die er so festsetzt, dass das Inkrafttreten dieser Än-
derung gleichzeitig mit der Änderung oder den Änderungen, die an diesen anderen Übereinkommen getroffen 
werden, erfolgt oder, wenn dies nicht möglich ist, möglichst rasch danach; die Frist darf jedoch einen Monat 
nicht unterschreiten. 

 b) Der Verwaltungsausschuss kann bei der Annahme eines Änderungsentwurfs eine längere Frist als drei Monate 
für das Inkrafttreten der Änderung festsetzen, falls diese angenommen wird. 
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Artikel 21 

Anträge, Mitteilungen und Einsprüche 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Vertragsparteien und alle in Artikel 10 Absatz 1 genann-
ten Staaten über alle Anträge, Mitteilungen oder Einsprüche nach Artikel 19 und 20, über die Annahme und den Tag 
des Inkrafttretens der Änderungen. 

 

Artikel 22 

Revisionskonferenz 

1. Unabhängig von dem Verfahren nach Artikel 19 und 20 kann eine Vertragspartei durch schriftliche Notifikation an 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Einberufung einer Konferenz zum Zwecke der Revision dieses 
Übereinkommens fordern. 

 Eine Revisionskonferenz, zu der alle Vertragsparteien und alle in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten eingeladen 
werden, wird vom Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa einberufen, wenn innerhalb einer 
sechsmonatigen Frist von dem Zeitpunkt an, an dem der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Notifikation 
übermittelt hat, mindestens ein Viertel der Vertragsparteien ihm ihre Zustimmung zu diesem Antrag bekannt ge-
geben haben. 

2. Unabhängig von dem Verfahren nach Artikel 19 und 20 wird eine Revisionskonferenz, zu der alle Vertragsparteien 
und alle in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten eingeladen werden, vom Exekutivsekretär der Wirtschaftskom-
mission für Europa auch bei Notifikation eines entsprechenden Antrags des Verwaltungsausschusses einberufen. 
Der Verwaltungsausschuss entscheidet, ob Anlass besteht, einen solchen Antrag mit der Mehrheit der in dem 
Verwaltungsausschuss anwesenden und abstimmenden Mitglieder zu stellen. 

3. Wird in Anwendung des Absatzes 1 oder 2 eine Konferenz einberufen, fordert der Exekutivsekretär der Wirt-
schaftskommission für Europa die Vertragsparteien auf, in einem Zeitraum von drei Monaten die Vorschläge zu 
unterbreiten, deren Prüfung durch die Konferenz sie wünschen. 

4. Der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa veranlasst, dass allen Vertragsparteien und allen in 
Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten mindestens sechs Monate vor Eröffnung der Konferenz die vorläufige Ta-
gesordnung der Konferenz sowie der Wortlaut dieser Vorschläge übermittelt wird. 

 

Artikel 23 

Verwahrer 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist der Verwahrer dieses Übereinkommens.  

Zu Urkund dessen haben die bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterzeichnet.  

Geschehen zu Genf, am 26. Mai 2000, in einfacher Ausfertigung in deutscher, englischer, französischer und russischer 
Sprache für das eigentliche Übereinkommen und in französischer Sprache für die beigefügte Verordnung, wobei alle 
vier Wortlaute gleichermaßen für das eigentliche Übereinkommen maßgeblich sind. Der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen wird aufgefordert, eine Übersetzung der beigefügten Verordnung in die englische und russische Sprache 
zu veranlassen.  

Der Generalsekretär der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt wird aufgefordert, eine Übersetzung der beigefüg-
ten Verordnung in die deutsche Sprache zu veranlassen. 
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Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die interna-
tionale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) 

vom 23.11.2007 (BGBl. II 2007 S. 1906) 

 

Artikel 1 

Dem in Genf am 26. Mai 2000 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Europäischen Übereinkommen 
über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) wird zugestimmt. Das 
Übereinkommen wird nachstehend veröffentlicht.

1
 

 

Artikel 2 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates Änderungen des Übereinkommens einschließlich von Änderungen oder Neufassungen 
der Verordnung in der Anlage des Übereinkommens, die der Verwirklichung neuer Erkenntnisse hinsichtlich der inter-
nationalen Beförderung gefährlicher Güter auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt dienen, oder die das anzuwendende 
technische oder verwaltungsmäßige Verfahren betreffen, in Kraft zu setzen. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, Sonderabkommen nach Artikel 7 
Abs. 1 des Übereinkommens durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates in Kraft zu setzen. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, die zur Ausführung des Überein-
kommens, dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden Rechtsverordnungen erforderlichen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften für die bundeseigene Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schifffahrt zu erlassen. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, die Verordnung in der Anlage des 
Übereinkommens jeweils in einer Neufassung bekannt zu machen. 

 

Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 11 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist 
im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 

(3) Die Verordnung in der Anlage des Übereinkommens') tritt ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens 
gemäß dem nach Absatz 2 bekannt zu gebenden Datum in Kraft. 

  

                                                           
1
 Die Verordnung in der Anlage des Übereinkommens wird als Anlageband zu dieser Ausgabe des Bundesgesetzblatts ausgegeben. 

Innerhalb des Abonnements werden Anlagebände auf Anforderung gemäß den Bezugsbedingungen des Verlags übersandt. Au-
ßerhalb des Abonnements erfolgt die Lieferung gegen Kostenerstattung. 
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Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Europäischen Übereinkommens vom 
26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 

Binnenwasserstraßen (ADN) 

vom 23.2.2009 (BGBl. II S. 162) 

 

I. 

Nach Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 zu dem Europäischen Übereinkommen vom 26. Mai 
2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Güern auf Binnenwasserstraßen (ADN) – BGBl. 2007 II 
S. 1906, 1908 – wird bekannt gemacht, dass das Übereinkommen nach seinem Artikel 11 für die 

Bundesrepublik Deutschland  am 29. Februar 2008 

nach Maßgabe der nachfolgend abgedruckten Erklärung 

in Kraft getreten ist; die Ratifikationsurkunde ist am 31. Januar 2008 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
New York hinterlegt worden. 

„Unter Bezug auf Artikel 14, Absatz 3, Buchstabe b des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beför-
derung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) erklärt die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
dass die Anwendung des Übereinkommens auf dem Rhein der Übereinstimmung mit den Verfahren nach den Statuten 
der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) und auf der Mosel der Übereinstimmung mit den Verfahren nach 
den Statuten der Moselkommission unterliegt.“ 

Das Protokoll ist ferner für folgende weitere Staaten in Kraft getreten: 

Bulgarien  am 29. Februar 2008 

Frankreich  am 3. Mai 2008 

nach Maßgabe der unter II. abgedruckten Erklärung 

Luxemburg  am 29. Februar 2008 

nach Maßgabe der unter II. abgedruckten Erklärung 

Moldau, Republik  am 19. März 2008 

Niederlande  am 29. Februar 2008 

nach Maßgabe der unter II. abgedruckten Erklärung 

Österreich  am 29. Februar 2008 

nach Maßgabe der unter II. abgedruckten Erklärung 

Rumänien  am 3. Januar 2009 

Russische Föderation  am 29. Februar 2009 

Ungarn  am 29. Februar 2009. 

 

II. 

Frankreich hat bei Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde am 3. April 2008 die nachfolgende Erklärung notifiziert: 

 (Übersetzung) 

«... la Républice française, se référant à l’article 14, 

paragraphe 3, lettre b), déclare que l’application sur le 

Rhin et la Moselle de cet accord est subordonnée à 

l’accomplissement des procédures prévues par le statut 

de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.» 

„... die Französische Republik erklärt unter Bezugnahme 

auf Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe b, dass die Geltung 

des genannten Übereinkommens auf dem Rhein und 

auf der Mosel davon abhängig ist, dass die nach dem 

Statut der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 

vorgeschriebenen Verfahrensregeln eingehalten wer-

den.“ 
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Luxemburg hat bei Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde am 24. Mai 2007 die nachfolgende Erklärung notifiziert: 

 (Übersetzung) 

«Le représentant du governement du Grand-Duché de 

Luxembourg, au moment de signer le présent Accord, 

déclare que les obligations découlant de l’Accord 

n’affectent en rien les engagements contractés par le 

Luxembourg du fait de son appartenance à l’Union 

Européenne.» 

„Der Vertreter der Regierung des Großherzogtums 

Luxemburg erklärt bei der Unterzeichnung des 

Übereinkommens, dass die Verpflichtungen aus dem 

Übereinkommen nicht die Verpflichtungen berühren, 

die Luxemburg aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Euro-

päischen Union eingegangen ist.“ 

Die Niederlande haben bei Hinterlegung ihrer Annahmeurkunde am 30. April 2003 die nachfolgende Erklärung 
notifiziert: 

 (Übersetzung) 

“With reference to Article 14, paragraphe 3, sub b, of 

the European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways, the 

Kingdom of the Netherlands declares that the 

implementation of the Agreement on the Rhine, Waal 

and Lek is subject to compliance with the procedures set 

out in the statutes of the Central Commission for the 

Navigation of the Rhine.” 

„Unter Bezugnahme auf Artikel 14 Absatz 3 Buchsta-

be b des Europäischen Übereinkommens über die in-

ternationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf 

Binnenwasserstraßen erklärt das Königreich der Nie-

derlande, dass die Geltung des Übereinkommens auf 

den Flüssen Rhein, Waal und Lek davon abhängig ist, 

dass die nach dem Statut der Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt vorgeschriebenen Verfahrensregeln 

eingehalten werden.“ 

 

Österreich hat bei Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde am 9. November 2004 die nachfolgende Erklärung notifiziert: 

„Das Übereinkommen kommt auf der Donau (einschließlich Wiener Donaukanal), der March, der Enns und der Traun, 
mit allen ihren Armen, Seitenkanälen, Häfen und Verzweigungen zur Anwendung. Ausgenommen von der Anwendung 
des Übereinkommens sind: 

1. Die Neue Donau (Entlastungsgerinne) vom Einlaufbauwerk (Strom-km 1938,060) bis zum Wehr II (Strom-km 
1918,300); 

2. Staustufe Greifenstein: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 1948,890, rechtes Ufer) gelegene Teil des Donaualt-
armes; 

3. Staustufe Altenwörth: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 1979,550, linkes Ufer) gelegene Teil des Donaualtar-
mes; 

4. Staustufe Melk. der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2037,300, linkes Ufer) gelegene Teil des linksufrigen Donau-
altarmes sowie der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2035,700, rechtes Ufer) gelegene Teil des Melker Donaualt-
armes; 

5. Staustufe Abwinden: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2120,400, linkes Ufer) gelegene Teil des Donaualtar-
mes; 

6. die Enns ab Fluss-km 2,70; 

7. die Traun ab Fluss-km 1,80; 

8. die March ab Fluss-km 6,0; 

9. alle nicht genannten Gewässer.“ 

Berlin, den 23. Februar 2009 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Susanne Wasum-Rainer 
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Erste Verordnung zur Änderung der Anlage zum ADN-Übereinkommen  
(1. ADN-Änderungsverordnung (1. ADNÄndV)) 

vom 5.6.2009 (BGBl. II S. 534) 

 

Auf Grund des Artikels 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. November 2007 zu dem Europäischen Übereinkommen vom 
26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) (BGBl. 
2007 II S. 1906) verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung: 

 

Artikel 1 

Die in Genf am 19. Juni 2008 beschlossenen Änderungen der dem Europäischen Übereinkommen vom 26. Mai 2000 
über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) in der Anlage beigefüg-
ten Verordnung (BGBl. 2007 II S. 1906, 1908 – Anlageband) werden hiermit in Kraft gesetzt. Die geänderte Verordnung 
wird mit einer deutschen Übersetzung als Anlage veröffentlicht.2

 

 

Artikel 2 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 28. Februar 2009 in Kraft. 

(2) Die Änderungen sind nach Artikel 11 des ADN-Übereinkommens für die Bundesrepublik Deutschland am 
28. Februar 2009 in Kraft getreten. 

 

                                                           
2
 Die geänderte, in der Anlage des ADN-Übereinkommens beigefügte Verordnung wird als Anlageband zu dieser Ausgabe des Bun-

desgesetzblatts ausgegeben. Innerhalb des Abonnements werden Anlagebände auf Anforderung gemäß den Bezugsbedingungen 
des Verlags übersandt. Außerhalb des Abonnements erfolgt die Lieferung gegen Kostenerstattung. 


